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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 10. September 1980 angemeldeten 

europäischen Patentanmeldung Nr. 80 105 408.1, für die die 

Priorität einer früheren Anineldung in der Bundesrepublik 

Deutschland vom 13. September 1979 in Anspruch genommen 

wird, ist am 18. Juli 1984 das europãische Patent 

Nr. 27 179 erteilt worden, dessen einziger Patentanspruch 

nach Berichtigung eines Setzfehlers wie folgt lautet: 

"Pumpe zum Uinwälzen des Wassers einer Zentralheizungsan-

lage mit einein in senkrechter Richtung liegenden EinlaI3-

rohr (3) und elnem damit fluchtenden Druckstutzen (16) 

sowie einem zwischen EinlaBrohr und Punipengehäuse vorge-

sehenen, mit dem Pumpengehãuse eine Baueinheit bildenden 

Entgaser (2) mit Entlüfter (6), der von dem auf einem 

tiefen Niveau anfangenden Ein1a1stutzen (4) angeströmt ist 

und eine Umlenkstelle nahe seiner höchsten Stelle in 

Richtung zu seinem AuslaJ3 (9) aufweist, der mit einem 

Saugstutzen (11) der Pumpe verbunden ist, dadurch gekenn-

zeichnet, dal3 der ganze Durchsatz die Umlenkstelle nahe 

der höchsten Stelle des Entgasers durchsträmt und der Ver-

lauf der zu entgasenden Flüssigkeit von der Umlenkstelle 

bis zum Auslal3 (9) ausschlie3lich abwãrts gerichtet ist, 

daB der Entlüfter an der höchsten Stelle des Entgasers 

angeschlossen 1st, daB die Verbindung zwischen dern AuslaB 
(9) des Entgasers und dem Saugstutzen der Pumpe gegen die 

Durchströinrichtung nach oben geneigt ist und im Quer-

schnitt grôBer gehalten ist als der Querschnitt des Em-

laBstutzen (4)." 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin Em-

spruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen, 

da der Gegenstand des erteilten Patentanspruches nicht 
patentfähig sei. Zur Begrundung hat sie auJ3er auf die auf 
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der Patentschrift vermerkten Druckschriften auf die 

DE-A- 1 579 930 und die FR-A- 1 532 578 verwiesen. 

Durch Entscheidung vom 20. Mãrz 1986, zur Post gegeben am 

21. Juli 1986, hat die E inspruchsabte i lung den Einspruch 

zurUckgewiesen und das europäische Patent Nr. 27 179 in 

unveränderter Form aufrechterhalten. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

4. September 1986 unter gleichzeitiger Zahiung der Be-

schwerdegebUhr Beschwerde eingelegt und beantragt, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in 

vollem Umfang zu widerrufen. Die schriftliche BegrUndung 

der Beschwerde ist am 18. November 1986 eingegangen. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die 

Beschwerde zurückzuweisen. 

In der mUndlichen Verhandlung am 19. Januar 1988 hielten 

die Beteiligten ihre bisherigen Anträge aufrecht. 

Die Beschwerdegegnerin erlàuterte den Begriff "Verbindung" 

und führte weiter aus, daB die Merkmale 

das senkrechte EinlaBrohr der Pumpe fluchtet mit 

deren Druckstutzen und 

das EinlaBrohr 1st Tell der Pumpe-Entgaser--Einheit 

zur Lósung der Aufgabe beitrügen. 

Sie meint, die von der Beschwerdeführerin in der mUndli-

chen Verhandlung erärterten Dokumente (DE-A- 1 579 930, 

DE-A- 2 346 286 und FR-A- 1 532 578) hätten die Puinpe nach 

dem Patentanspruch nicht nahelegen können. 

In der Figur der DE-A- 1 579 930 sei nur eine Prinzip-

schaltung dargestelit. Aus ihr könnten keine bestimmten 

01205 	 . . . 1... 



3 	 T 333/86 

Anordnungen (Einlal3rohr-Entgaser--Puinpe) abgeleitet 

werden. 

• 	Bei der.Pumpe nach der FR-A-- 1 532 578 gehe es darum, 

Kavitationsprobleme zu vermeiden. 

Die DE-A- 2 346 286 zeige nur eine waagerechte Anordnung 

der Verbindung Entgaser-Pumpe. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 1(1) und 64 EPU und 1st somit zulässig. 

Die Pumpe mit Entgaser nach dem erteilten Patentanspruch 

ist, wie die Prüfung der vorliegenden Druckschriften durch 

die Kainmer ergeben hat, neu. Im einzelnen braucht die Neu-
heit nicht begrUndet zu werden, da diese von der Beschwer-

deführerin im Beschwerdeverfahren nicht bestritten worden 

1st. 

Hinsichtlich der Frage, ob der Gegenstand des erteilten 
Patentanspruches auf einer erfinderischen Tätigkeit 
beruht, 1st folgendes auszuführen: 

3.1 	Die Beschwerdegegnerin 1st nach Spalte 1, Zeilen 1 bis 4 

der EP-B- 0 027 179 ausgegangen von elner Puinpe gemãl3 

DE-A- 1 937 119. Bei dieser Pumpe ist zwischen dem Saug-

inund des Puinpenlaufrades und einer Abfuhrungsleitung zum 

Abscheiden von in der Flüssigkeit enthaltenen Gasblasen 

eine Abschirmplatte angeordnet. Durch diese kann nach 
Ansicht der Beschwerdegegnerin jedoch nicht vermieden 
werden, daB Gasbiasen insbesondere bei Stilistand der 

Pumpe in den Pumpenmund gelangten. 

01205 	 .. .1... 



4 	 T 333/86 

Durch die Erfindung soil daher eine Puinpe geschaffen wer-

den, weiche sowohi bei der Erstfüliung einer Heizungsan-
lage als auch bei Stilistand der Heizungsanlage sofort bei 

Beaufschlagung des zugehörigeri Motors ansaugt, d.h. eine 

Entgasung auch bei Stilistand erinöglicht, und bei der wei-

terhin eine ausreichende Entgasung des durchzusetzenden 

Fluids bei kreisendem Pumpenrad stattfindet, und zwar auch 

dann, wenn aus irgendwelchen Gründen eine gräBere Gasbiase 
in die Pumpe gelangt. 

3.2 	Die zur Lösung dieser Aufgabe vorgeschiagenen MaInahmen 
waren dem Fachmann durch die zum einschlägigen Stand der 

Technik gehörende DE-A- 1 579 930 (Dl) in Verbindung mit 
der FR-A- 1 532 578 (D2) und der DE-A- 2 346 286 (D3) na-
hegelegt. 

3.2.1 GemäJ3 der DE-A- 1 579 930 (Dl) wird bei der durch sie be-

kanntgewordenen Heizungsaniage mit Umlauf-Wassererhitzer 

der Luftabscheider (43), also der Entgaser, in Sträinungs-

richtung vor der Umwãlzpumpe (52) angeordnet. Der Entgaser 
kann als Bauteil der Pumpe, der sich dann an deren Em-

gangsseite befindet, ausgebildet werden (Seite 11, Zeilen 

25 bis 28). Ein zuni Entgaser führendes Einlal3rohr (42) ist 
in senkrechter Richtung angeordnet und weist an seinem 

entgaserseitigen Ende eine zur Entgaseroberseite tangen-
tiale Abbiegung (44) auf (Seite 7, Zeilen 9 und 10 sowie 

16 bis 19). Da das Rohr (42) parallel zur Entgaserlängs-

seite verläuft, ist es senkrecht angeordnet. Die Auffas-

sung der Beschwerdegegnerin, diese Anordnung sei der Figur 
nicht zu entnehmen, trif ft daher nicht zu. 

An der hôchsten Stelle des Entgasers ist der Entlüfter 
(51) angeschlossen (Seite 7, Zeile 25 bis Seite 8, Zeile 

7). Der Entgaser wird also von einein auf eineni tiefen 

01205 	 .../... 
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Niveau anfangenden Einlal3rohr angeströmt, das hinter einer 
Umlenkstelle kurz unterhaib des oberen Endes des Entgasers 

inündet. Von der Eintrittsstelle aus wird das ganze durch 
das EinlaBrohr zugeleitete Wasser durch den Entgaser hin-

durch in einer Drailbewegung (Pfeil 45) abwärts nach dern 

ainunteren Ende des Luftabscheiders angebrachten Wasserab-

leitungsstutzen (46) geleitet (Seite 7 Zei1en 19 bis 23), 

der mit dern Punipensaugstutzen verbunden ist. Die Bewe-

gungsrichtung des Wassers wird demnach an der Eintritts-

stelle des EinlaBrohrs in den Entgaser geändert; hier 

wird eine Dralibewegung initiiert. 

Durch diese Ausbildung der Entgasungseinrichtung soil éine 

sichere Abscheidung der Luft und anderer Gase erreicht 

werden (DE-A- 1 579 930, Seite 3, 2. Absatz). 

3.2.2 Der Fachmann bedarf keiner erfinderischen Tãtigkeit, urn zu 

erkennen, daB er durch Ausbildung des Entgasers nach dern 

Vorbild dieses Dokurnents die Nachteile, die die Pumpe nach 

der DE-A- 1 937 119 hat, beseitigeh kann. Hat er Bedenken, 

daB doch noch Gasbiasen in die Verbindung zwischen dem 
Entgaserauslal3 und dern .Saugstutzen der Pumpe und von dort 

in die Pumpe gelangen können, so liegt es für ihn nahe, 

die Verbindung in derim Patentanspruch angegebenen Weise 

auszubiiden. 

Der Fachrnann erkennt nämlich ohne weiteres, daB din Auf-

steigen von Luftblasen zur Punipe aus der Verbindung nicht 

mehr rnôgiich ist, wenn die.Luftblasen nicht die Móglich-

keit haben, in Richtung zur Pumpe zu steigen, sondern 

durch eine Neigung der Verbiradung zurn Entgaser hin aufzu-

steigen gezwungen sind. 

Auf dern Gebiet der Gasabscheider ist es ferner bekannt, 

durch QuerschnittsvergróBerung gegenüber dem EinlaBquer- 
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schnitt und die dadurch bewirkte Verringerung der Flüssig-

keitsgeschwindigkeit eine Erhähung der Abscheidung von 

Gasbiasen zu ermäglichen (siehe z.B. DE-A- 2 346 286: 

Seite 7, Zeilen 4 bis 8). 

3.2.3 Im übrigen war eine Neigung der Verbindung in Richtung zum 

Entgaser von Zentraiheizungen mit Umwälzpumpen auch nicht 

mehr neu, wie sich aus der FR-A- 1 532 578 (D2) ergibt. 

Der durch Dokument D2 bekannte Zyklonluftabscheider 1st 

auch schon direkt an die Pumpe angebaut, und es ist aus 

den Figuren 1 und 2 kiar erkennbar, daB die Verbindung (7) 

zwischen Entgaser und Pumpe nicht nur entgegen der Strö-

mungsrichtung nach oben geneigt 1st, sondern auch einen 

gröBeren Querschnitt als der Eingangsstutzen (2) hat. Da-

durch soil zwar erreicht werden, daB kein Energieverlust 

in diesem Verbindungsbereich eintritt (Résumé: Punkte 2 

und 3; Seite 2, linke Spaite, erster Absatz und rechte 

Spalte, fünfter Absatz). Ein Fachniann erkennt jedoch auf 

den ersten Buck, daB bei der AusfUhrungsform nach Figur 1 

während des Stilistands der Pumpe Gasbiasen, die sich in 

der Verbindungsleitung oder sogar im Einsaugbereich der 

Pumpe befinden, die Möglichkeit haben, hochzusteigen und 

sich un Entgaser zu sammein. 
DaB mit der Puxnpe-Entgaser-Gestaltung nach Dokument D2 

Energieveriuste, Kavitation und VerschleiB vermieden 

werden sollen, wie die Beschwerdegegnerin wàhrend der 

mündlichen Verhandlung eingewendet hat, ändert nichts 

daran, daB für einen Fachniann die Vorteile, die die 

dargestelite Anordnung der Verbindung für eine gute 

Entiüftung im Pumpensaugbereich hat, ohne weiteres 

ersichtlich sind. 

3.3 	Der Gegenstand des Patentanspruchs beruht somit nicht auf 

einer erfinderischen Tàtigkeit (Artikei 56 des EPU). 
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4. 	Aufgrund von Artikel 102 (1) EPU i.V. mit Regel 66 (1) EPU 

1st das Patent d'aIièr zu wJd'árufen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das europäische Patent Nr. 27 179 wird widerrufen. 

Der Geschâftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

S. Fabiani 
	

C. Maus 
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